
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt ~' 

Y1m0. "'1'"" 
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, 

Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 3865/A der Abgeordneten 
Dr. Josef Smolle, Ralph ~challmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arztegesetz 1998 geändert wird (2437 d.B.) (TOP 8) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Qer eingangs bezeichnete Antrag (3865/A) betreffend e111 Bundesgesetz, mit dem das 
Arztegesetz 1998 geändert wird, wird wie folgt geändert: 

a) Es wird nach Z 4 folgende Z4a eingefügt: 

„ 4a. In § 4 Abs. Ja wird vor dem Wort „mündlichen" die Wortfolge „schriftlichen und" 
eingefügt. " 

b) In der Z l J wird in § 5a Abs. J Z 2 lit. b das Wort „besondere" durch das Wort 
„besonderen" ersetzt. 

c) In der Z 2J wird in § 9 Abs. 1 Z 4 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt, in Abs. Je Z 1 
wird der Ziffernnummer ein Punkt angefügt, und in Abs. 9 die Wort- und Zeichenfolge 
„Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft" durch die Wort- und Zeichenfolge „Bildung, 
Wissenschaft und Forschung" ersetzt sowie ein Punkt am Satzende angefügt. 

d) In der Z 71 lautet § l 17b Abs. 2 Z 6: 

„6 . Verordnung über die fachärztliche Prüfung(§ 7 Abs. 5 und § 8 Abs. 5)," 

e) In der Z 72 wird die Zeichenfolge „§ 1 l 7b" durch „§ 1 17c" ersetzt. 

j) In der Z 7 J lautet der Einleitungsteil des § 120: 

„§ 120. Organe der Österreichischen Ärztekammer sind insbesondere" 

g) In der Z 79 wird in § 129 Abs. J Z 2 der Schrägstrich nach dem Wort „eine" durch ein 
Leerzeichen ersetzt. 

h) In der Z 85 wird dem § 262folgender Abs. 6 angefügt: 

( 6) Auf Personen, die die Berechtigung gemäß Abs. ! __ erworben haben, sind bis 3 1. Mai 
2026 die berufsrechtlichen Bestimmungen für Arzte/ Arztinnen für Allgemeinmedizin 
anzuwenden. 

i) In der Z 85 lautet § 26J samt Überschrift: 

„lnkrafttretens- und Außerkrafttretensbestimmung des Bundesgesetzes BGBI. 1 
Nr. xx/2024 

§ 263. (1) § 6b Abs. 2 Z 1, § 10 Abs. 5, § l la Abs. 3, § 12 Abs. 2 Z 7 und Abs. 6, § 12a 
Abs. 2 Z 7, § 14 Abs. 1 Z 7, § l?O, § 128a Abs. 5 Z 2 und 3, § 249 Abs. 2, § 250, § 235 
Abs. 3, die Bezeichnung und Uberschrift des 8. Hauptstücks, §§ 255 und 256 samt 
Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xxJ2024, treten mit dem auf 
die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt§ 128a Abs. 5 Z 1 außer Kraft. 

(2) § 262 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. 1 Nr. xxJ2024, tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 

(3) § 1 samt Überschrift, § 3 Abs. 1 und 4, § 4 Abs . 3 Z 2 und Abs. 6, § 5 Z 1 bis 3, §Sa 
Abs. 1 bis 3 und 6, dit:_Überschrift zu § 6a, § 6a Abs. 1 und~' § 6b Abs. 2 Z 1 lit. c, § 7 samt 
Uberschrift, § 8 samt Uberschrift, § 9 samt Uberschrift, die Uberschrift zu § 10, § 10 Abs. 4b 
Z 2, § 10 Abs. 9, 11 und 13, § 11 Abs. 1bis5, 8 und 9, § 12 Abs. 1und2 Z 5, § 12a Abs. 1, 
§ 12a Abs. 2 Z 5, § 12a Abs. 4 und 7, § 13 Abs. 1und2 Z 1 und 7, § 13 Abs. 6 bis 8, § 13a 
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Abs. 2 und 3, die Überschrift zu § l 3c, § l 3c Abs. 1, 3 und 6 bis 8, § l 3e Abs. 1 und 8, § 14 
Abs. 1 Z 6, § 24 Abs. 1 Z 2, 3 und 8, § 24 Abs. 2, § 26 Abs. 1, § 27a Abs. 3, § 27b Abs. 3, 
§ 72 Abs. 1 und 2, § 75b Abs. 2 Z 1 lit. c, § 84 Abs. 1 und 2, § 94 Abs. 1, § l l 7b Abs. 2 Z 6, 
§ l 17c Abs. 2 Z 2, § 126 Abs. 1und6, § 129 Abs. 1 und Abs. 3 Z 1und2, § 129 Abs. 4 Z 2, 
§ 196, sowie § 257 samt Überschrift, §§ 258 bis 261 samt Überschrift und § 262 Abs. 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 r. xx/2024, treten mit 1. Juni 2026 in Kraft. 

( 4) § 4 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 195/2023 tritt mit dem 
auf die Kundmachung fo lgenden Tag außer Kraft. § 4 Abs. 3a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 9/2016 tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2024 außer Kraft. § 4 Abs. 3a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/2024 tritt mit 1. Juli 2024 in Kraft." 

Begründung 

Allgemeiner Teil 

Es handelt sich überwiegend um notwendige redaktionelle und technische Änderungen und 
Klarstellungen . Zusätzlich zu dem vom Gesundheitsausschuss beschlossenen Antrag sollen 
darüber hinaus Regelungen betreffend Sprachprüfung und Erwerb der Bezeichnung 
Fachärztin/Facharzt aufgenommen werden. 

Besonderer Teil 

Zu§§ Sa Abs. 3 Z 2 lit. b, 9 Abs. 1Z4, Abs. 3c Z 1 und Abs. 9, 117b Abs. 2 Z 6, 117c 
Abs, 2 Z 2, 120, 129 Abs. 3 Z 2, 

Dabei handelt es s ich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu § 4 Abs. 3a: 

Die derzeitige Bestimmung sieht lediglich eine mündliche Prüfung vor. Die Beherrschung 
der mündlichen Sprache allein reicht jedoch in der Medizin nicht aus, da die schriftliche 
Kommunikation und Dokumentation in der Praxis eine ebenso wichtige Rolle spielen. Der 
schriftliche Prüfungstei 1 bei der Sprachprüfung Deutsch ist daher elementar, um die 
Sprachqualifikation der Prüfungskandidatinnen und -kandidaten zu überprüfen, 
insbesondere im Hinblick auf folgende Aspekte: 

Medizinische Dokumentation: Die schriftliche Dokumentation in Patientenakten ist ein 
wichtiger Bestandteil in der täglichen Praxis. Sie dient nicht nur der Niederschrift der 
Patientengeschichte, Diagnosen und Behandlungspläne, sondern auch der Kommunikation 
mit anderen Behandelnden. Genauigkeit in der schriftlichen Dokumentation ist 
entscheidend, um eine kontinuierliche und kohärente Patientenversorgung zu gewährleisten . 

Rechtliche Anforderungen: Die medizinische Dokumentation hat auch eine rechtliche 
Dimension. Sie kann als Beweismittel in juristischen Auseinandersetzungen dienen, 
insbesondere bei Fragen der Haftung oder des Behandlungserfolgs. Eine präzise schriftliche 
Dokumentation ist daher essentie ll , um rechtliche Risiken zu minimieren . 

Verordnungen und Verschreibungen: Verschreibungen für Medikamente müssen 
schriftlich erfolgen. Fehler bei der Verschreibung können zu schwerwiegenden 
gesundheitlichen Probl.~men führen . Die Fähigkeit, Medikamente korrekt zu verschre iben, 
setzt voraus, dass die Arztin/der Arzt die schriftliche Sprache beherrscht, um Dosierungen, 
Anweisungen und Warnungen klar und deutlich anzugeben . 

Kommunikation mit anderen Fachkräften: Ärztinnen/Ärzte müssen oft Berichte 
schreiben oder Korrespondenz mit anderen Medizinerinnen/Medizinern und anderen 
Systempartnern führen , sei es für Überweisungen, Fachmeinungen, im Rahmen von 
Forschungsprojekten usw. Die schriftliche Kommunikationsfähigkeit ist entscheidend für 
die effektive Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch. 

Um ein umfassendes Bild über die notwendigen Sprachkompetenzen in einer 
Prüfungssituation gewinnen zu können, ist daher die ausgewogene Bewertung mündlicher 
und schriftlicher Aufgabenstellungen zu gewährleisten, auch um den 
Kandidatinnen/ Kandidaten die Möglichkeit zu geben, in beiden Teilaspekten ihre Kenntnisse 
unter Beweis zu stellen . 
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Zu§ 262: 
Der neue Abs. 6 soll verhindern, dass sich bis zum umfassenden Inkrafttreten der 
Bestimmungen über das Sonderfach betreffend Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
vorübergehende Lücken (etwa betreffend der kammerrechtlichen Zugehörigkeit) auftun. Bis 
31. Mai 2026 sollen damit Personen, die die Bezeichnung zur Führung des neuen 
~onderfach.~ gemäß den Bestimmungen des § 262 erworben haben, berufsrechtlich wie 
Arztinnen/ Arzte für Allgemeinmedizin zu beurteilen sein. 

Zu§ 263: 
Abweichend von den sonstigen Bestimmungen zur Einführung des neuen Sonderfaches 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin soll der Erwerb der Bezeichnung 
Fachärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin und Familienmedizin bereits ab 1. Juni 2025 
möglich sein (Abs. 2). 

Aus Gründen der Vorbereitung des Vollzugs sowie auf ausdrücklichen Wunsch der§ 6b­
Kommission soll auch die Anrechnung vom Klinisch-Praktischen-Jahr(§ 14 Abs. 1 Z 6) erst 
mit l. Juni 2026 in Kraft treten. Weiters wird für die praktische Umsetzung der neu 
gestalteten Prüfung zum Nachweis ausreichender Sprachkenntnis eine bestimmte Anlaufzeit 
benötigt, sodass die bis zur Novelle des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 195/2023 geltende 
Rechtslage vorübergehend bis 1. Juli 2024 wieder in Kraft gesetzt werden soll (Abs. 4). 
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